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(54) VERFAHREN ZUM BESCHICHTEN EINES KUNSTSTOFFBAUTEILS UND 
KUNSTSTOFFBAUTEIL

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
schichten eines Kunststoffbauteils (10) mit den folgen-
den Schritten:
(A) Bestrahlen wenigstens einer Teilfläche (12) der Ober-
fläche (14) des Kunststoffbauteils (10) mit ultraviolettem
Licht (30), wobei die Teilfläche (12) mit einer Strahlungs-
intensität von wenigstens 20000 mW/cm2 für eine Dauer

von wenigstens 5 Sekunden bestrahlt wird, und
(B) nach Schritt A Aufbringen wenigstens einer Schicht
(16) eines Beschichtungsmittels (18) auf die Teilfläche
(12).

Die Erfindung betrifft auch Kunststoffbauteil (10) mit
einer Beschichtung (26) hergestellt mit einem derartigen
Verfahren.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Beschichten eines Kunststoffbauteils. Die Erfindung
betrifft ferner ein Kunststoffbauteil mit einer mit einem
derartigen Verfahren hergestellten Beschichtung.
[0002] Verfahren zum Beschichten von Kunststoffbau-
teilen - wie-z.B. Kunststoffstoßfängern - mit einem Be-
schichtungsmittel -, wie z.B. insbesondere einem Lack -
sind in zahlreichen Varianten bekannt und unterliegen
ständigen Optimierungsprozessen vgl. hierzu z.B. die in
der DE 10 2004 060 453 A1, der DE 10 2004 060 481
A1 oder der DE 10 2014 002 438 offenbarten Verfahren.
So ist man insbesondere in der industriellen Serienferti-
gung von beschichteten Kunststoffbauteilen auch be-
müht die Haftung der Beschichtung auf dem jeweiligen
Kunststoffbauteil zu erhöhen.

Zugrundeliegende Aufgabe

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zum Beschichten eines Kunststoffbau-
teils anzugeben, mit dem die Haftung der Beschichtung
auf dem Kunststoffbauteil gegenüber bekannten Be-
schichtungsverfahren wesentlich erhöht werden kann.

Erfindungsgemäße Lösung

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren mit den Merkmalen des unabhängigen
Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
schichten eines Kunststoffbauteils weist die folgenden
Schritte auf:

(A) Bestrahlen wenigstens einer Teilfläche der Ober-
fläche des Kunststoffbauteils mit ultraviolettem Licht,
wobei die Teilfläche mit einer Strahlungsintensität
von wenigstens 20000 mW/cm2 (dies entspricht also
20000 mal 10-6 W/cm2) für eine Dauer von wenigs-
tens 5 Sekunden bestrahlt wird bestrahlt wird, und

(B) nach Schritt A Aufbringen wenigstens einer
Schicht eines Beschichtungsmittels auf die Teilflä-
che.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren han-
delt es sich um ein Verfahren zum Beschichten wenigs-
tens einer Teilfläche der Oberfläche bzw. der gesamten
Oberfläche des Kunststoffbauteils bzw. des zu beschich-
tenden Kunststoffbauteils.
[0007] In Schritt A wird wenigstens eine Teilfläche der
Oberfläche des Kunststoffbauteils mit ultraviolettem
Licht bestrahlt, wobei die Teilfläche mit einer Strahlungs-
intensität von wenigstens 20000 mW/cm2 für eine Dauer
von wenigstens 5 Sekunden bestrahlt wird bzw. wobei

in Schritt A die Teilfläche mit ultraviolettem Licht mit einer
Strahlungsintensität von wenigstens 20000 mW/cm2 für
eine Dauer von wenigstens 5 Sekunden bestrahlt wird.
Es versteht sich, dass in Schritt A die Teilfläche oder die
gesamte Oberfläche jeweils zur Gänze mit dem ultravi-
olettem Licht in der gemäß Schritt A vorgegebenen In-
tensität und Dauer bestrahlt wird. Oder in anderen Wor-
ten: Die Bestrahlung in Schritt A erfasst die Teilfläche
bzw. die gesamte Oberfläche zur Gänze.
[0008] Es versteht sich, dass es sich bei der Strah-
lungsintensität von wenigstens 20000 mW/cm2 gemäß
Schritt A um die an der Teilfläche bzw. am Ort bzw. an
den Orten der Teilfläche vorliegende Strahlungsintensi-
tät handelt, welche bekannterweise von der Strahlungs-
intensität abweicht, die im Abstand zu der Teilfläche vor-
liegt, wenn die Teilfläche mittels einer von der Teilfläche
beabstandeten UV- Licht-Quelle bestrahlt wird. Bei der
Strahlungsintensität von wenigstens 20000 mW/cm2 ge-
mäß Schritt A des erfindungsgemäßen Verfahrens han-
delt es sich also um die an der Teilfläche vorliegende
Strahlungsintensität (bzw. am Ort bzw. an den Orten der
Teilfläche vorliegende Strahlungsintensität), die z.B.
durch Messung der Strahlungsintensität und/oder durch
Berechnung der Strahlungsintensität vor der Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens ihrem Werte
nach eingestellt bzw. bereitgestellt werden kann. So
könnte man z.B. die am Ort der Teilfläche bzw. an den
Orten der Teilfläche vorliegende Strahlungsintensität in
Abhängigkeit von der gerätespezifischen Intensitätsein-
stellung der von der Teilfläche beabstandeten UV-Licht-
Quelle messen und/oder aus der Abstrahlcharakteristik
der verwendeten UV-Licht-Quelle berechnen.
[0009] In Schritt A wird die gesamte Oberfläche oder
wenigstens eine Teilfläche der Oberfläche mit einer
Strahlungsintensität von wenigstens 20000 mW/cm2 für
eine Dauer von wenigstens 5 Sekunden mit dem ultravi-
oletten Licht bestrahlt. Es versteht sich, dass die Bestrah-
lung in der gemäß Schritt A vorgegebenen Intensität und
Dauer sukzessive oder auf einmal vorgenommen wer-
den kann. Bei einer sukzessiven Bestrahlung können Be-
reiche bzw. Abschnitte, die zusammen die gesamte Teil-
fläche bilden, jeweils für die Dauer von wenigstens 5 Se-
kunden zeitlich aufeinanderfolgend bestrahlt werden, z.
B. unter Einsatz eines verfahrbaren Industrieroboters. Je
nach Größe der zu bestrahlenden Teilfläche bzw. der
gesamten Oberfläche wäre es jedoch auch möglich, die
Teilfläche bzw. die gesamte Oberfläche mittes einer ge-
eigneten UV-Licht-Quelle zur Gänze mit einer einzigen
Bestrahlung bzw. mit einem einzigen Bestrahlungsvor-
gang, der wenigstens 5 Sekunden andauert, zu bestrah-
len, sofern mit diesem einzigen Bestrahlungsvorgang die
gesamte Oberfläche bzw. die gesamte Teilfläche erfasst
wird.
[0010] Es hat sich experimentell - insbesondere durch
Messungen von Kontaktwinkeln und dem hieraus be-
rechneten dispersen und polaren Anteil der Oberfläche-
nenergie der in Schritt A bestrahlten Teilfläche bzw. der
in Schritt A bestrahlten gesamten Oberfläche (berechnet
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z.B. mit der bekannten Methode von Owens und Wendt)
- gezeigt, dass die Haftbarkeit der Teilfläche für das Be-
schichtungsmittel (vgl. den Schritt B) infolge der gemäß
Schritt A vorgenommen Bestrahlung mit dem ultraviolet-
tem Licht wesentlich erhöht werden konnte, was sich an
einer deutlichen Erhöhung des polaren Anteils der Ober-
flächenenergie zeigte, so dass also eine gemäß dem er-
findungsgemäßen Verfahren hergestellte Beschichtung
ein Haftung an dem Kunststoffbauteil aufweist, welche
gegenüber einer mit einem bekannten Beschichtungs-
verfahren erzielbaren Haftung wesentlich erhöht ist bzw.
wesentlich verbessert ist bzw. welche im Vergleich zu
einer mit einem bekannten Beschichtungsverfahren er-
zielbaren Haftung wesentlich erhöht ist bzw. wesentlich
verbessert ist.
[0011] In Schritt B erfolgt nach Schritt A das Aufbringen
wenigstens einer Schicht eines Beschichtungsmittels auf
die Teilfläche bzw. auf die gesamte Teilfläche bzw. auf
die gesamte Oberfläche, so dass also nach Schritt A die
Teilfläche bzw. die gesamte Oberfläche zur Gänze mit
der Schicht bzw. der wenigstens einen Schicht bedeckt
ist. Das Aufbringen der wenigstens einen Schicht kann
mittels dem Fachmann bekannter üblicher Verfahren,
insbesondere z.B. durch Aufsprühen, Gießen oder Ra-
keln, erfolgen. Bei dem Beschichtungsmittel kann es sich
insbesondere z.B. um einen Lack handeln. Es hat sich
experimentell bei Lackhaftungsprüfungen mit nachfol-
genden Dampfstrahltest gezeigt, dass mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren insbesondere bei einem Lack
als Beschichtungsmittel eine gegenüber bekannten Lö-
sungen deutlich erhöhte bzw. verbesserte Haftung bzw.
Haftbarkeit realisiert werden kann. Dies belegen auch
die nachfolgenden Beispiele. Die Schritte A und B des
erfindungsgemäßen Verfahrens lassen sich vorteilhaft
besonders einfach realisieren und daher vorteilhaft ohne
großen Aufwand als Prozess-Schritte in eine bestehende
Serienfertigung integrieren.
[0012] Besonders bevorzugt kann die Teilfläche oder
die gesamte Oberfläche des Kunststoffbauteils vor
Schritt A und sowohl als auch nach Schritt A und/oder
während des Schritts A auf eine Temperatur von wenigs-
tens 50 Grad Celsius erwärmt werden, was vorteilhaft
die positive Wirkung der Bestrahlung mit dem ultravio-
lettem Licht auf die Haftbarkeit erhöht, wie sich experi-
mentell gezeigt hat. Die Erwärmung kann z.B. durch Be-
strahlung der Teilfläche bzw. der gesamten Oberfläche
des Kunststoffbauteils mit Infrarotstrahlung vorgenom-
men werden.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird in Schritt B eine erste
Schicht eines ersten Beschichtungsmittels auf die Teil-
fläche aufgebracht und nach Schritt B werden die folgen-
den Schritte vorgenommen:

(C) Bestrahlen der in Schritt B auf die Teilfläche auf-
gebrachten ersten Schicht mit ultraviolettem Licht,
wobei die erste Schicht mit einer Strahlungsintensi-
tät von wenigstens 20000 mW/cm2 für eine Dauer

von wenigstens 5 Sekunden bestrahlt wird, und

(D) nach Schritt C Aufbringen einer zweiten Schicht
eines zweiten Beschichtungsmittels auf die erste
Schicht.

[0014] Infolge der bereits oben dargelegten positiven
Wirkung der Bestrahlung gemäß Schritt A weisen die bei-
den gemäß dieser bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens hergestellten beiden
Schichten eine hohe Haftung zu dem Kunststoffbauteil
und untereinander auf. Bei dieser bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist/sind das erste und/oder das zweite Be-
schichtungsmittel vorzugsweise ein Lack, der Acrylat
aufweist oder aus Acrylat besteht. Es hat sich experi-
mentell durch Lackhaftungsprüfungen mit Dampfstrahl-
test gezeigt , dass bei dieser bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens insbesondere
mit einem Lack, der Acrlyat aufweist oder aus Acrylat
besteht, eine gegenüber bekannten Lösungen deutlich
erhöhte bzw. verbesserte Haftung bzw. Haftbarkeit rea-
lisiert werden kann Dies belegen auch die nachfolgenden
Beispiele.
[0015] Besonders bevorzugt wird Schritt B innerhalb
von 2 bis 6 Minuten nach Abschluss von Schritt A vor-
genommen. Die positiven Effekte der Verbesserung der
Lackhaftung werden aber auch noch gefunden, wenn
zwischen Schritt A und Schritt B ein Zeitraum von vier
Wochen liegt.
[0016] Es versteht sich, dass das erste Beschichtungs-
mittel ein sich von dem zweiten Beschichtungsmittel un-
terscheidendes Beschichtungsmittel sein kann. Das ers-
te Beschichtungsmittel kann aber auch identisch zu dem
zweiten Beschichtungsmittel sein bzw. dass erste Be-
schichtungsmittel kann ein zu dem zweiten Beschich-
tungsmittel identisches Beschichtungsmittel sein.
[0017] Besonders bevorzugt ist das ultraviolette Licht
bzw. das in Schritt A zum Bestrahlen der Teilfläche bzw.
der gesamten Oberfläche verwendete Licht ein von einer
Quecksilber-Niederdrucklampe erzeugtes ultraviolettes
Licht. Mit einer Quecksilber-Niederdrucklampe kann die
Aktivierung bzw. die Erhöhung des polaren Anteils der
Oberflächenenergie deutlich besser als mit einer LED-
Lampe, die nur mit einer Wellenlänge arbeitet, erreicht
werden.
[0018] Insbesondere kann das ultraviolette Licht auch
ein von einer Ultraviolett-Leuchtdiode und/oder ein von
einem Ultraviolett-Laser erzeugtes ultraviolettes Licht
sein ist. Mit diesen UV-Licht-Quellen können durch die
spezifische Wellenlänge, Leistung, Abstand und Ge-
schwindigkeit Vorteile in Bezug auf die Lackhaftung bzw.
in Bezug auf die Erhöhung des polaren Anteils der Ober-
flächenenergie erzielt werden.
[0019] Insbesondere kann das Kunststoffbauteil ein
thermoplastisches Kunststoffmaterial aufweisen oder
aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial beste-
hen. Ein thermoplastisches Kunststoffmaterial eignet
sich insbesondere zur Spritzgussfertigung und/oder Ex-
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trusionsfertigung einer Vielzahl unterschiedlicher Kunst-
stoffbauteile. Es hat sich experimentell, insbesondere
durch Messungen von Kontaktwinkeln und dem hieraus
berechnetem dispersen und polaren Anteil der Oberflä-
chenenergie der in Schritt A bestrahlten Teilfläche bzw.
der in Schritt A bestrahlten gesamten Oberfläche (be-
rechnet z.B. mit der bekannten Methode von Owens und
Wendt) gezeigt, dass insbesondere die Haftbarkeit der
jeweiligen bestrahlten Fläche infolge der gemäß Schritt
A vorgenommen Bestrahlung mit dem ultraviolettem
Licht wesentlich erhöht werden konnte, was sich an einer
deutlichen Erhöhung des polaren Anteils der Oberfläche-
nenergie zeigte. Eine besonders hohe Haftbarkeit konnte
für ein Kunststoffbauteil festgestellt werden, welches Po-
lycarbonat aufweist oder aus Polycarbonat besteht. In-
sofern kann das thermoplastische Kunststoffmaterial,
welches das Kunststoffbauteil vorzugsweise aufweisen
kann oder aus welchem es vorzugsweise bestehen kann,
besonders bevorzugt ein Polycarbonat bzw. ein Polykar-
bonat sein.
[0020] Es hat sich auch durch Messungen von Kon-
taktwinkeln und dem hieraus berechneten dispersen und
polaren Anteil der Oberflächenenergie der in Schritt A
bestrahlten Teilfläche bzw. der in Schritt A bestrahlten
gesamten Oberfläche gezeigt, dass sich mit einer Wel-
lenlänge des in Schritt A zum Bestrahlen verwendeten
Lichts im Bereich von 150 nm (Nanometern) bis 450 nm
(Nanometern) eine besonders hohe Haftbarkeit erzielen
lässt, was sich an einer entsprechenden Erhöhung des
polaren Anteils für diesen Wellenlängenbereich zeigte.
Insofern weist das ultraviolette Licht besonders bevor-
zugt eine Wellenlänge innerhalb eines Bereichs von 350
nm (Nanometern) bis 450 nm (Nanometern) auf bzw. in-
sofern weist das in Schritt A zum Bestrahlen verwendete
ultraviolette Licht besonders bevorzugt eine Wellenlänge
innerhalb eines Bereichs von 350 nm (Nanometern) bis
420 nm (Nanometern) auf. Insbesondere mit einer Wel-
lenlänge von 365 nm (Nanometern) konnte in Versuchen
eine sehr hohe Haftbarkeit erzielt werden.
[0021] Bei dem Kunststoffbauteil kann es sich um ein
beliebiges Kunststoffbauteil handeln. Es kann sich z.B.
um ein Kunststoffbauteil für ein Kraftfahrzeug handeln.
Insbesondere kann das Kunststoffbauteil z.B. ein
Stoßfänger für ein Kraftfahrzeug oder ein Heckspoiler für
ein Kraftfahrzeug sein. Insofern kann das erfindungsge-
mäße Verfahren insbesondere z.B. ein Verfahren zum
Beschichten eines Stoßfängers für ein Kraftfahrzeug
sein, welcher aus einem Kunststoffmaterial besteht. In-
sofern kann das erfindungsgemäße Verfahren insbeson-
dere z.B. auch ein Verfahren zum Beschichten eines
Heckspoilers für ein Kraftfahrzeug sein, welcher aus ei-
nem Kunststoffmaterial besteht. Das erfindungsgemäße
Verfahren kann (allgemeiner) z.B. auch ein Verfahren
zum Beschichten eines Kunststoffbauteils für ein Kraft-
fahrzeug sein.
[0022] Insbesondere kann es sich bei dem Kunststoff-
bauteil z.B. auch um einen Spoiler oder ein Kühlergitter
oder einen Schweller für ein Kraftfahrzeug handeln, wo-

bei es sich bei dem Kunststoffbauteil besonders bevor-
zugt auch um einen Stoßfänger für ein Elektrofahrzeug
oder um einen Kühlergitterersatz für ein Elektrofahrzeug
handeln kann, so dass also das erfindungsgemäße Ver-
fahren insbesondere auch zum Beschichten dieser bei-
spielhaft aufgezählten Kunststoffbauteile verwendet
bzw. eingesetzt werden kann.
[0023] Die Erfindung betrifft ferner ein Kunststoffbau-
teil mit einer Beschichtung hergestellt mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren. Bei einem derartigen Kunst-
stoffbauteil besteht, wie bereits oben dargelegt, eine Haf-
tung zwischen dem Kunststoffbauteil und der Beschich-
tung, die gegenüber einer mit einem bekannten Be-
schichtungsverfahren erzielbaren Haftung wesentlich er-
höht ist bzw. wesentlich verbessert ist bzw. die im Ver-
gleich zu einer mit einem bekannten Beschichtungsver-
fahren erzielbaren Haftung wesentlich erhöht ist bzw.
wesentlich verbessert ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0024] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung näher er-
läutert. In der Zeichnung zeigt

Fig.1A- 1C schematische Darstellungen zur Veran-
schaulichung eines ersten Ausführungs-
beispiels eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens,

Fig. 2A- 2F schematische Darstellungen zur Veran-
schaulichung eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens,

Fig. 3A-3B Disperse und polare Anteile aus Kontakt-
winkelmessungen berechneten Oberflä-
chenenergien, und

Fig. 4 eine Tabelle, in welcher die Ergebnisse
von Versuchen zur Dampfstrahlprüfung
nach Temperaturwechseltests zusam-
mengefasst sind.

[0025] Das mittels der Fig. 1A bis 1C veranschaulichte
erste Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Beschichten eines Kunststoffbauteils 10
weist die folgenden Schritte A (vgl. Fig. 1A) und B (vgl.
Fig. 1B) auf:

(A) Bestrahlen einer Teilfläche 12 der Oberfläche 14
eines Kunststoffbauteils 10 mit ultraviolettem Licht
30, wobei die Teilfläche 12 mit einer Strahlungsin-
tensität von 20000 mW/cm2 bis maximal 200000
mW/cm2 für eine Dauer von 5 Sekunden bis maximal
300 Sekunden bestrahlt wird (vgl. Fig. 1A), und

(B) nach Schritt A Aufbringen einer Schicht 16 eines
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Beschichtungsmittels 18 auf die Teilfläche 12 (vgl.
Fig. 1B).

[0026] Beim dem Kunststoffbauteil 10 handelt es sich
um ein Gitterersatzbauteil 10 für ein Elektrofahrzeug, das
aus Polycarbonat oder einem Blend des Polycarbonats
wenigstens teilweise oder zur Gänze besteht und nur
sehr schematisch in Form einer Schnittdarstellung ver-
anschaulicht ist. Zum Bestrahlen des Kunststoffbauteils
10 mit dem ultravioletten Licht mit der in Schritt A vorge-
gebenen Intensität und Dauer wird eine nur schematisch
dargestellte Ultraviolett-Leuchtdiode 24 verwendet, die
mittels eines nicht dargestellten Industrieroboters über
die Teilfläche 12 gefahren wird, so dass die gesamte
Teilfläche 12 mit der erwünschten Intensität und Dauer
bestrahlt wird. Bei der Teilfläche 12 der Oberfläche bzw.
der gesamten Oberfläche des Kunststoffbauteils 10 han-
delt es sich um eine Fläche 12, die unter anderem auch
die Fläche der Vorderseite des Kunststoffbauteils 10 um-
fasst bzw. einschließt, welche im am Kraftfahrzeug an-
gebrachten Zustand von außerhalb des Kraftfahrzeugs
sichtbar ist. Die Wellenlänge des verwendeten ultravio-
letten Lichts beträgt 365 nm (Nanometer). Es versteht
sich, dass die Teilfläche 12 alternativ zu dem hier ange-
wendeten sukzessiven Bestrahlen - bei dem Bereiche
bzw. Abschnitte, die zusammen die gesamte Teilfläche
12 bilden, jeweils für die Dauer von 5 Sekunden zeitlich
aufeinanderfolgend mit der vorgegebenen Intensität be-
strahlt werden -mittels einer geeigneten UV-Lichtquelle
zur Gänze mit einer einzigen Bestrahlung bzw. mit einem
einzigen Bestrahlungsvorgang, der 5 Sekunden andau-
ert, bestrahlt werden kann.
[0027] Das Aufbringen der Schicht 16 des Beschich-
tungsmittels 18 auf die Teilfläche 12 erfolgt mittels einer
Lackiereinrichtung 28, welche zum Aufbringen bzw. Auf-
tragen der Schicht 16 auf die gesamte Teilfläche 12 mit-
tels eines nicht dargestellten Industrieroboters über die
Teilfläche 15 gefahren wird. Bei der Schicht 16 mit einer
Dicke von ca. 15mm handelt es sich um eine Lackschicht
16 aus Acrylat, so dass es sich also bei dem Beschich-
tungsmittel 18 um einen aus Acrylat bestehenden Lack
handelt.
[0028] Die Fig. 1C veranschaulicht das nach Ab-
schluss des erfindungsgemäßen Verfahrens vorliegen-
de fertig beschichtete Kunststoffbauteil 10. Es handelt
sich also bei dem Kunststoffbauteil 10 nach Fig. 1C um
ein Kunststoffbauteil 10 mit einer Beschichtung 26 her-
gestellt mit dem oben beschriebenen erfindungsgemä-
ßen Verfahren bzw. es handelt sich also bei dem Kunst-
stoffbauteil 10 nach Fig. 1C um ein Kunststoffbauteil 10,
das eine Beschichtung 26 aufweist, die mit dem oben
beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren herge-
stellt worden ist.
[0029] Die Fig. 2A- 2F zeigen schematische Darstel-
lungen zur Veranschaulichung eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens. Bei
dem zweiten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens wird nach Schritt A (vgl. Fig. 2A und

oben, Schritt A identisch zu Schritt A gemäß Fig. 1A) in
Schritt B eine erste Schicht 16 eines ersten Beschich-
tungsmittels 18 auf die Teilfläche 12 aufgebracht (vgl.
Fig. 2B und oben, Schritt B identisch zu Schritt B gemäß
Fig. 1B) und nach Schritt B werden die folgenden Schritte
C und D vorgenommen:

(C) Bestrahlen der in Schritt B auf die Teilfläche 12
aufgebrachten ersten Schicht 16 mit ultraviolettem
Licht 30, wobei die erste Schicht 16 mit einer Strah-
lungsintensität von 20000 mW/cm2 bis maximal
200000 mW/cm2für eine Dauer von 5 Sekunden bis
maximal 300 Sekunden bestrahlt wird (vgl. Fig. 2D),
und
(D) nach Schritt C Aufbringen einer zweiten Schicht
20 eines zweiten Beschichtungsmittels 22 auf die
erste Schicht (16) (vgl. Fig. 2E).

[0030] Die Bestrahlung in den Schritten A und C erfolgt
mit der gleichen bzw. derselben Ultraviolett-Leuchtdiode
24 wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel. Auch das
Aufbringen der Beschichtungsmittel 18, 22 in den Schrit-
ten B und D erfolgt mit der gleichen bzw. derselben La-
ckiereinrichtung 28 wie bei dem ersten Ausführungsbei-
spiel, welche zum Aufbringen bzw. Auftragen der Schich-
ten 16 und 20 auf die Teilfläche 12 bzw. auf die erste
Schicht 16 mittels eines nicht dargestellten Industriero-
boters über die gesamte Teilfläche 12 bzw. die gesamte
erste Schicht 16 gefahren wird. Bei den Beschichtungs-
mitteln 18, 22 der Schichten 16, 20 handelt es, wie bei
dem ersten Ausführungsbeispiel, um einen aus Acrylat
bestehenden Lack, so dass also die beiden Schichten
16, 20 Lackschichten aus Acrylat sind. Die Dicke der
Lackschichten16, 20 beträgt ca.15 mm. Das gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Verfahrens zu beschichtende Kunststoffbauteil 10 ist das
gleiche bzw. dasselbe Kunststoffbauteil 10, wie das ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel zu beschichtende
Kunststoffbauteil 10.
[0031] Die Fig. 2F veranschaulicht das nach Ab-
schluss des zweiten Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens vorliegende fertig beschich-
tete Kunststoffbauteil 10. Es handelt sich also bei dem
Kunststoffbauteil 10 nach Fig. 2F um ein Kunststoffbau-
teil 10 mit einer Beschichtung 26 hergestellt mit dem oben
beschriebenen zweiten Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bzw. es handelt sich also bei
dem Kunststoffbauteil 10 nach Fig. 2F um ein Kunststoff-
bauteil 10, das eine Beschichtung 26 aufweist, die mit
dem oben beschriebenen zweiten Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellt worden
ist.
[0032] Die Fig. 2C veranschaulicht noch den nach
Durchführung des Schritts B und vor Durchführung des
Schritts C vorliegenden Zustand des Kunststoffbauteils
10. In diesem Zustand ist das Kunststoffbauteil 10 fertig
mit der ersten Schicht 16 beschichtet.
[0033] Die Fig. 3A und 3B zeigen disperse Anteile in
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Prozent (vgl. Fig. 3B) und polare Anteile in Prozent (vgl.
Fig. 3A) der Oberflächenenergie (Einheit mN/m), die aus
Kontaktwinkelmessungen nach der bekannten Methode
von Owens und Wendt berechnet worden sind. Der linke
Balken der Fig. 3A veranschaulicht hierbei den prozen-
tualen polaren Anteil der Oberflächenenergie einer Teil-
fläche eines Kunststoffbauteils aus Polycarbonat, die
nicht gemäß Schritt A des erfindungsgemäßen Verfah-
rens mit dem ultravioletten Licht bestrahlt wurde. Der
rechte Balken hingegen veranschaulicht den prozentu-
alen polaren Anteil der Oberflächenenergie dieser Teil-
fläche des Kunststoffbauteils aus Polycarbonat, die ge-
mäß Schritt A des erfindungsgemäßen Verfahrens mit
dem ultravioletten Licht bestrahlt wurde. Man erkennt ei-
ne sehr hohe Steigerung des prozentualen polaren An-
teils (von 3,43 Prozent auf 13, 42 Prozent). Durch die
Bestrahlung wurde der disperse Anteil der Oberflächen-
spannung dieser Teilfläche entsprechend gesenkt (von
96,57 Prozent auf 86,58 Prozent -vgl. Fig. 3B, dort ver-
anschaulicht der linke Balken den dispersen prozentua-
len Anteil ohne Bestrahlung und der rechte Balken ver-
anschaulicht den dispersen prozentualen Anteil mit Be-
strahlung gemäß Schritt A). Die Fig. 3A und 3B zeigen,
dass die Haftbarkeit der Teilfläche für ein Beschichtungs-
mittel infolge der gemäß Schritt A vorgenommenen Be-
strahlung mit dem ultraviolettem Licht wesentlich erhöht
werden konnte, was sich insbesondere an einer deutli-
chen Erhöhung des polaren Anteils der Oberflächenen-
ergie zeigt, so dass also eine gemäß dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hergestellte Beschichtung ein Haftung
an einer Teilfläche des Kunststoffbauteil aus Polycarbo-
nat aufweist, welche gegenüber einer mit einem bekann-
ten Beschichtungsverfahren erzielbaren Haftung we-
sentlich erhöht ist bzw. wesentlich verbessert ist.
[0034] Es konnte insbesondere auch anhand von
Dampfstahlprüfungen nach Temperaturwechseltests ex-
perimentell nachgewiesen werden, dass mittels des er-
findungsgemäßen Verfahrens die Haftung der Beschich-
tung auf dem Kunststoffbauteil gegenüber bekannten
Beschichtungsverfahren wesentlich erhöht werden
kann. Die Dampfstahlprüfungen nach Temperaturwech-
seltests umfassend Ergebnisse, Versuchsbedingungen,
Versuchsbauteile, Versuchsmittel und Durchführung
sind nachfolgend beschrieben, wobei nachfolgend Teile
als Gewichtsteile zu verstehen sind.
[0035] Als Versuchsbauteile wurden Kunststoffbautei-
le in Form von Platten bzw. Plättchen aus Polycarbonat
verwendet, und zwar aus einem Polycarboant (Abkür-
zung "PC") des Typs Makrolon AP 2677, erhalten von
Covestro AG (in Fig. nachfolgend auch kurz PC-Mak ge-
nannt). Bei den Versuchen erfolgte eine Beschichtung
der Kunststoffbauteile aus dem Polycarbonat mit folgen-
den Beschichtungsmitteln:

• Wörwag Haftprimer schiefergrau leitfähig, erhalten
von KARL WÖRWAG Lack- und Farbenfabrik GmbH
& Co KG

• Basislack Schwarz uni MB 9040, erhalten von BASF
Coatings

• Wörwag Hochglanzklarlack 11141, erhalten von
KARL WÖRWAG Lack- und Farbenfabrik GmbH &
Co KG

• Peter-Lacke Iridium silber matt Einschichtlack, er-
halten von Peter-Lacke GmbH

• Mankiewicz Ink Jet Tinte CYCONJET-LED-Ink
680-05, erhalten von Mankiewicz GmbH & Co KG

• WW Einheitshärter, erhalten von KARL WÖRWAG
Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co KG.

[0036] Bei den ersten fünf Beschichtungsmitteln han-
delt es sich um Rohstoffe für Lacke. Bei dem letzten Be-
schichtungsmittel handelt es sich um ein Additiv bzw.
Additive.
[0037] Die Zubereitung des Primers und des Isocya-
nats erfolgte folgendermaßen:
Es wurden 100 Teile Wörwag Haftprimer schiefer-
grau leitfähig und 10 Teile WW Einheitshärter kurz
vor Primerapplikation mit 600 U.p.m (Umdrehungen
pro Minute) und einer dem Fachmann bekannten
Rührscheibe für 3 min gemischt.
[0038] Die Zubereitung des Klarlacks und des Isocya-
nats erfolgte folgendermaßen:
Es wurden 100 Teile Hochglanzklarlack 11141 und
35 Teile WW Einheitshärter kurz vor Klarlackapplika-
tion mit 600 U.p.m. (Umdrehungen pro Minute) und
einer dem Fachmann bekannten Rührscheibe für 3
min gemischt.
[0039] Die Plättchen bzw. Kunststoffbauteile bzw. de-
ren Teilfläche bzw. gesamte Oberfläche wurden in Ab-
stand von 60 mm mit einer Hg-Niederdrucklampe bei ei-
ner Wellenlänge von 285 nm für eine Dauer von 5 Se-
kunden bis maximal 300 Sekunden bestrahlt, so dass an
der Teilfläche bzw. Oberfläche des jeweiligen Plättchens
eine Strahlungsintensität von 20000 mW/cm2 bis maxi-
mal 200000 mW/cm2 vorlag. Nach dieser Bestrahlung
bzw. Aktivierung wurden die Plättchen bzw. deren Teil-
flächen bzw. Oberflächen in Abhängigkeit der Beispiele
mit Primer, Basislack und Klarlack in dieser Reihenfolge
(also erste Schicht: Primer, zweite Schicht: Basislack,
dritte Schicht: Klarlack) unter folgenden Bedingungen
beschichtet:

Primer: Wörwag Haftprimer schiefergrau leitfähig
wurde im Kreuzgang mit einer Pistole so gespritzt,
dass eine Schichtdicke von 12 mm erreicht wurde.
Es wurde für 25 min bei 85 °C getrocknet und dann
wurde in Abhängigkeit der Beispiele der Basislack
aufgetragen.

Basislack: Basislack schwarz uni MB 9040 wurde im
Kreuzgang mit einer Pistole so gespritzt, dass die
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Schichtdicke von 15 mm erreicht wurde. Es wurde
für 20 min bei 85 °C getrocknet und dann wurde der
Hochglanzklarlack aufgetragen.

Hochglanzklarlack: Wörwag Hochglanzklarlack
11141 wurde im Kreuzgang mit der Pistole so ge-
spritzt, dass die Schichtdicke von 35 mm erreicht
wurde. Es wurde für 30 min bei 85 °C getrocknet.

Einschichtlack: Einschichtlack Peter-Lacke Iridium
silber matt wurde im Kreuzgang mit der Pistole so
gespritzt, dass die Schichtdicke von 35 mm erreicht
wurde. Es wurde für 30 min bei 85 °C getrocknet.

Inkjet Druck: Die Mankiewicz Ink Jet Tinte CYCON-
JET-LED-Ink 680-05 wurde auf der Maschine bei
Mankiewicz von FPT Prototyp je nach Beispiel auf
das Poylcarbonat aufgebracht mittels einer UV-LED
Lampe bei 395 nm gepinnt und mit einer Hg-Nieder-
drucklampe endgehärtet.

[0040] Nach Reifung wurden lacktechnische Prüfun-
gen durchgeführt. Die beschichteten Platten wurden so-
mit folgenden Tests unterzogen:

Dampfstrahlprüfung (HDW)

[0041] Die Abkürzung "HDW" leitet sich von dem Be-
grifft "Hochdruckwasserstrahl" ab. Dieser Test, also die
Dampfstrahlprüfung (HDW) dient zur Prüfung der Lack-
haftung von decklackierten oder beschichteten Kunst-
stoffaußenteilen und zur Delaminationsprüfung.
[0042] Durchführung:

A Probenvorbereitung: plan, Größe > 5 x 13 cm (bau-
teil- und geometrieabhängig), Ausnahmen möglich

B Beschädigung: Andreaskreuz (in Anlehnung an
DIN 55662 1. Ritz >12 cm, 2. Ritz >5 cm)

C Positionierung: starr, deckend über einen Ritz,
Strahlzentrum über Schnittpunkt des Andreaskreuz,
Positionierung Probekörper und Dampfstrahllanze
wurden während gesamter Prüfung fixiert

D Prüfung: Probekörper wurde mit vorgegebenen
Prüfparametern (Volumenstrom, Temperatur,
Strahllänge und -breite, DIN 55662) belastet.

E Auswertung: visuelle Begutachtung unter Ver-
gleich mit Standardbildern

F Bewertung: Auswertung erfolgte mittels Vergleich
mit Standardbildern der DIN 55662, dabei ist:

Kennwert 0 und 1 = grün,
Kennwert 2 = gelb,
Kennwert 3 bis 5 = rot.

[0043] Hierbei kennzeichnet der Kennwert 0 einen her-
vorragenden Wert. Der Kennwert 1 kennzeichnet einen
sehr guten Wert. Der Kennwert 2 kennzeichnet einen
guten Wert und der Kennwert 3 kennzeichnet einen be-
friedigenden Wert.

Prüfparameter: Prüfparameter nach DIN 55662 Verfah-
ren B

[0044] Der Gerätedruck wurde mit einer vorgeschrie-
benen Düse so geregelt, dass der vorgegebene Volu-
menstrom eingehalten wurde. Auf eine Angabe des Prüf-
drucks wurde bewusst verzichtet, da dieser über den Vo-
lumenstrom und die Prüfdüse definiert ist.
[0045] Schnittgerät: Für alle Werkstoffe Ritzstichel
nach Sikkens, Klinge 1 mm. Mögliche Hersteller Fa.
Erichsen oder Fa. mtv Messtechnik.

Prüfdüse:

[0046] Hersteller: Spraying Systems GmbH
Paul-Strähle-Straße10
73614 Schorndorf
Tel. 07181/40970
Bezeichnung: PowerWashJet
Bestellnummer: ¨ PMEG-2506
Beruhigungsstrecke: linear, min. 30 cm vor Düse
Strahlbild: siehe DIN 55662
Strahlkraftverteilung: trapezförmig, keine Druckspitzen
[0047] Die Ergebnisse der Dampfstrahlprüfung nach
Temperaturwechseltest (HDW nach TWT) sind in der Ta-
belle nach Fig. 4 zusammengefasst. Die Prüfdauer wa-
ren 3 Zyklen. Jeder Zyklus bestand aus 15 h bei 105 °C,
30 min bei 23 6 2 °C; 8 h bei -40 °C und 30 min bei 23
6 2 °C, daran folgte anschließend die oben beschriebene
Dampfstrahlprüfung. Die Ergebnisse der Dampfstrahl-
prüfung nach dem Temperaturwechseltest sind in der
Tabelle nach Fig. 4 zusammengefasst. Es wurde fünf-
fach bestimmt, also z.B. an fünf Platten bzw. an fünf Plätt-
chen aus dem Polycarbonat.
[0048] Die Ergebnisse - vgl. hierbei die entsprechen-
den Kennwerte in der Tabelle nach Fig. 4 - zeigen: Die
erfindungsgemäße Bestrahlung der Teilflächen bzw. ge-
samten Oberflächen des Kunststoffs bzw. Kunststoff-
bauteils, also der Platten bzw. Plättchen aus dem Poly-
carbonat (PC) mit dem ultraviolettem Licht verbessert
bzw. erhöht die Haftung bzw. die Grundhaftung bei einer
Beschichtung mit drei Schichten - hier also Primer (erste
Schicht), Basislack (zweite Schicht) und Klarlack bzw.
Hochglanzklarlack (dritte Schicht) - im Vergleich zu ei-
nem bekannten konventionellen Lackierprozess, bei
dem die drei Schichten aufgetragen werden ohne eine
erfindungsgemäße Bestrahlung mit dem ultraviolettem
Licht vorzusehen (vgl. in der Tabelle nach Fig. 4 die Ver-
suche 1 und 2, wobei in der ganzen Tabelle unter "PC
unbehandelt" jeweils ein Versuch zu verstehen ist, bei
dem keine erfindungsgemäße Bestrahlung mit dem ul-
traviolettem Licht erfolgte).
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[0049] Die erfindungsgemäße Bestrahlung mit dem ul-
traviolettem Licht verbessert auch die Haftung bzw.
Grundhaftung von sogenannten "Primerless-Applikatio-
nen", und zwar im Vergleich zu einem bekannten kon-
ventionellen Lackierprozess, bei dem zwei Schichten
bzw. zwei Lackschichten aufgetragen werden ohne eine
erfindungsgemäße Bestrahlung mit dem ultraviolettem
Licht vorzusehen (vgl. in der Tabelle nach Fig. 4 die Ver-
suche 5 und 6).

Bezugszeichenliste

[0050]

10 Kunststoffbauteil
12 Teilfläche
14 Oberfläche
16 Schicht (erste)
18 Beschichtungsmittel (erstes)
20 Schicht (zweite)
22 Beschichtungsmittel (zweites)
24 Ultraviolett-Leuchtdiode
26 Beschichtung
28 Lackiereinrichtung
30 Ultraviolettes Licht

Patentansprüche

1. Verfahren zum Beschichten eines Kunststoffbau-
teils (10) mit den folgenden Schritten:

(A) Bestrahlen wenigstens einer Teilfläche (12)
der Oberfläche (14) des Kunststoffbauteils (10)
mit ultraviolettem Licht (30), wobei die Teilfläche
(12) mit einer Strahlungsintensität von wenigs-
tens 20000 mW/cm2 für eine Dauer von wenigs-
tens 5 Sekunden bestrahlt wird, und
(B) nach Schritt A Aufbringen wenigstens einer
Schicht (16) eines Beschichtungsmittels (18)
auf die Teilfläche (12).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei in Schritt B eine
erste Schicht (16) eines ersten Beschichtungsmittels
(18) auf die Teilfläche (12) aufgebracht wird und wo-
bei nach Schritt B die folgenden Schritte vorgenom-
men werden:

(C) Bestrahlen der in Schritt B auf die Teilfläche
(12) aufgebrachten ersten Schicht (16) mit ul-
traviolettem Licht (30), wobei die erste Schicht
(16) mit einer Strahlungsintensität von wenigs-
tens 20000 mW/cm2 für eine Dauer von wenigs-
tens 5 Sekunden bestrahlt wird, und
(D) nach Schritt C Aufbringen einer zweiten
Schicht (20) eines zweiten Beschichtungsmit-
tels (22) auf die erste Schicht (16).

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das erste
und/oder das zweite Beschichtungsmittel (18, 22)
ein Lack ist, der Acrylat aufweist oder aus Acrylat
besteht.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das ultraviolette Licht ein von einer
Quecksilber-Niederdrucklampe erzeugtes ultravio-
lettes Licht ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das ultraviolette Licht ein von einer Ultraviolett-
Leuchtdiode (24) und/oder ein von einem Ultravio-
lett-Laser erzeugtes ultraviolettes Licht ist.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Kunststoffbauteil (10) ein thermo-
plastisches Kunststoffmaterial aufweist oder aus ei-
nem thermoplastischen Kunststoffmaterial besteht.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das thermoplas-
tische Kunststoffmaterial ein Polycarbonat ist.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das ultraviolette Licht (30) eine Wellen-
länge innerhalb eines Bereichs von 150 nm (Nano-
meter) bis 450 nm (Nanometer) aufweist.

9. Kunststoffbauteil (10) mit einer Beschichtung (26)
hergestellt mit einem Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 8.
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